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Anlage: Statistik der Personalstellen zur Umsetzung des ASA-
Programms  von 2017 bis 2020

███████████████████████

auf Ihren Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz vom 30. Januar 
2021 ergeht folgender 

B e s c h e i d:

1. Ihrem Antrag wird stattgegeben. 
2. Die Bearbeitung Ihres Antrags erfolgt gebührenfrei. 

B e g r ü n d u n g:
I.

Mit Ihrem Antrag begehren Sie Zugang zu folgenden Informationen: 

1. Statistik der Personalstellen zur Umsetzung des ASA-Programms von 2017 bis 2020.2.

 Auflistungen der jährlichen Honorarkräfte (-verträge) von 2012 
bis 2020.
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3. Auflistungen der jährlichen ehrenamtlichen AGs von 2012 bis 2020 (gemäß Bereitstellung von Gruppengeldern für ehrenamtliche Aktivitäten).  Zu Ihren Anfragen im Einzelnen:   
Frage 1:  
 Die Statistik der Personalstellen zur Umsetzung des ASA-Programms  von 2017 bis 2020 habe ich diesem Bescheid als Anlage beigefügt.   Für den Zeitraum 2012 bis 2016 liegen dem BMZ keine Statistiken vor, da das ASA-Programm in diesen Jahren von einer Abteilung durchgeführt wurde, die gleichzeitig das ENSA-Programm sowie zeitweise auch die schulische Bildung umgesetzt hat.   
Frage 2 und 3: Eine Auflistung der jährlichen Honorarkräfte (-verträge) von 2012 bis 2020 sowie der jährlichen ehrenamtlichen AGs von 2012 bis 2020 liegen im BMZ nicht vor und können daher nicht bereitgestellt werden.   

II.  Dieser Bescheid ergeht für Sie gebührenfrei gemäß § 10 Abs. 1 S. 2 IFG.     Mit freundlichen Grüßen  Im Auftrag   Müller      


